
1. Geltung
1.1  Sämtlichen Vereinbarungen und Angeboten über den Verkauf von Natursteinmate-

rial liegen die nachfolgenden Bedingungen zugrunde. Soweit einzelne Regelungen 
ausschließlich für Unternehmer im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB gelten, sind sie 
kursiv gedruckt. Unsere Angebote sind freibleibend. Die Ausführung von Aufträgen 
erfolgt nur nach Maßgabe dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, auch wenn 
keine schriftlichen Auftragsbestätigungen erteilt werden.

1.2  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsver-
bindung mit dem Besteller, auch wenn bei späteren Geschäften nicht mehr einzeln 
darauf Bezug genommen wird.

1.3 Es gilt deutsches Recht.
1.4 Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist Sigmaringen.

2. Lieferung und Abnahme
2.1  Sämtliche Bestellungen werden unter dem Vorbehalt der Liefermöglichkeit ange-

nommen
2.2  Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten 

Stelle.
2.3  Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände die Ausführung übernommener 

Aufträge erschweren, verzögern oder unmöglich machen, sind wir berechtigt, die 
Lieferung/ Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Ist 
unsere Leistung infolge dieser Umstände dauernd unmöglich geworden, sind wir 
berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Nicht zu vertre-
ten haben wir z. B. behördliche Eingriffe, unvorhersehbare Betriebsstörungen, 
Streik, Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte 
Arbeitsstörungen, unvermeidbaren Mangel an Roh- oder Betriebsstoffen, Trans-
portverzögerungen durch Verkehrsstörung und unabwendbare Ereignisse, die 
bei uns, unseren Vorlieferern oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die 
Aufrechterhaltung unseres Betriebes abhängig ist.

2.4  Für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben bei Abruf haftet der 
Käufer. Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle muss das Fahrzeug diese gefahrlos 
erreichen und wieder verlassen können. Dies setzt einen ausreichend befestig-
ten, mit schweren Lastwagen unbehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus. Das 
Abladen muss unverzüglich und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen.

2.5  Ist der Käufer Unternehmer im Sinne des HGB, gilt/gelten die den Lieferschein 
unterzeichnenden Person(en) uns gegenüber als zur Abnahme der Ware und zur 
Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt sowie unser Lieferverzeichnis durch 
Unterzeichnung des Lieferscheins als anerkannt.

2.6  Bei Abholung der Ware im Werk geht die Gefahr in dem Zeitpunkt auf den Käufer 
über, in welchem das Fahrzeug das Werk verlässt.

3. Gewährleistung
3.1  Muster, Farben, Materialbeschaffenheit etc. zeigen nur das allgemeine Aussehen 

des Steines. Handmuster können niemals alle Eigenschaften und Unterschiede in 
Farbe, Zeichnung, Struktur und Gefüge des Natursteins in sich vereinigen. Vor-
kommende, aus der Natur des Steines herrührende Farbunterschiede, Trübungen, 
Aderungen usw. sowie Naturfehler wie Poren, offene Stellen, Einsprengungen, 
Risse, Quarzadern usw. mindern den natürlichen Wert des Steines nicht. Für 
absolute Frostbeständigkeit kann nicht garantiert werden. Bei buntem Marmor 
sind sachgemäße Kittungen , das Auseinandernehmen von Teilen in losen Adern 
und Stichen und deren Wiederzusammensetzen, ferner die Verstärkung durch 
unterlegte, solide Platten (Verdoppelungen) sowie das Anbringen von Klam-
mern, Dübeln, Vierungen je nach Beschaffenheit und Eigenart der betreffenden 
Marmorsorten nicht nur unvermeidlich, sondern auch wesentliches Erfordernis der 
Bearbeitung.

3.2  Für die richtige Auswahl der Natursteinsorte ist allein der Käufer verantwortlich.

3.3  Der Käufer hat Abweichungen des gelieferten vom bestellten Material hinsicht-
lich Art, Beschaffenheit und Menge (Mängel) unverzüglich zu rügen, sofern sie 
offensichtlich sind. Bei nicht offensichtlichen Mängeln hat die Mängelanzeige 
innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfristen gem. § 438 Abs. 1 Nr. 2+3 BGB 
zu erfolgen, sofern der Käufer kein Unternehmer ist. Unternehmer haben einen 
nichtoffensichtlichen Mangel unverzüglich nach Erkennbarkeit zu rügen.

3.4  Wegen eines von uns zu vertretenden Mangels kann der Käufer nach seiner Wahl 
angemessene Herabsetzung des Kaufpreises oder Lieferung mangelfreien Na-
tursteinmaterials verlangen. Schlägt die Nachlieferung fehl, hat der Käufer unter 
Ausschluss aller anderen Gewährleistungsanschlüsse ein Recht auf Rückgängig-
machung des Kaufes. Für Ersatzlieferungen haften wir in gleichem Umfang wie für 
den ursprünglichen Liefergegenstand.

3.5  Proben gelten nur dann als Beweismittel, wenn sie in Gegenwart eines von uns 
dazu besonders Beauftragten vorschriftsmäßig entnommen und behandelt worden 
sind.

3.6  Bei Zahlungsverzug oder Kreditverfall können wir die Gewährleistung verweigern 
bis der Besteller seine Zahlungspflicht in dem Umfang erfüllt, der dem Wert un-
serer Lieferung einer vorhandenen Mängeln entsprechenden Kaufpreisminderung 
entspricht.

3.7  Schadenersatzansprüche, insbesondere solche aus Unmöglichkeit der Leistung, 
aus Verzug, aus Verletzung von vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten, aus 
Verschulden bei Vertragsabschluss und aus außervertraglicher Haftung werden 
ausgeschlossen, soweit sie bei Vertragsschluss nicht vorhersehbare Schäden 
betreffen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns. 
Dies gilt nicht bei Schadenersatzansprüchen wegen der Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben 
unberührt.

4. Eigentumsvorbehalt
4.1  Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur Erfüllung aller gegenwärtigen und künfti-

gen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller. Der Besteller ist 
verpflichtet, die Ware gesondert zu lagern.

4.2  der Käufer darf unsere Ware weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Doch 
darf er sie im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiterverkaufen oder bearbeiten, 
es sei denn, er hätte den Anspruch gegen seinen Vertragspartner bereits im 
voraus einen Dritten wirksam abgetreten. Eine etwaige Verarbeitung unserer 
Ware durch ihn zu einer neuen beweglichen Sache erfolgt in unserem Auftrag mit 
Wirkung für uns, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wir räumen 
dem Käufer schon jetzt an der neuen Sache Miteigentum im Verhältnis des Wertes 
der neuen Sache zum Wert unserer Ware ein. Der Wert unserer Ware entspricht 
dem in der Rechnung ausgewiesenen Kaufpreis zuzüglich 20%. Auf Verlangen des 
Käufers werden wir daher die uns zustehenden Sicherungen insoweit freigeben, 
als deren Wert die Forderungen um 20% übersteigt.

4.3  Der Käufer hat die neue Sache  mit kaufmännischer Sorgfalt unendgeldlich zu 
verwahren. Für den Fall, dass der Käufer durch Verbindung, Vermengung oder 
Vermischung unserer Ware mit anderen beweglichen Sachen zu einer einheitli-
chen neuen Sache an dieser Allein- oder Miteigentum erwirbt, überträgt er uns 
zur Sicherung der Erfüllung der in Abs. 4.2 aufgezählten Forderungen schon jetzt 
dieses Eigentumsrecht im Verhältnis des Wertes unserer Ware zum Wert der an-
deren Sachen mit der gleichzeitigen Zusage, die neue Sache für uns unendgeldlich 
ordnungsgemäß zu verwahren. Für den Fall des Weiterverkaufs unserer Ware oder 
der aus ihr hergestellten neuen Sachen hat der Käufer seine Abnehmer auf unser 
Eigentumsrecht hinzuweisen.

4.4  Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen gem. Abs. 
4.2 schon jetzt alle auch künftig entstehenden Forderungen aus einem Weiterver-
kauf unserer Ware mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unserer Ware mit 
Rang vor dem Rest ab.
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